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(54) Verfahren zur Vorbereitung einer mit einer ersten Materialbahn zu verbindenden zweiten 
Materialbahn

(57) Es werden Verfahren zur Vorbereitung einer mit
einer ersten Materialbahn zu verbindenden zweiten Ma-
terialbahn vorgeschlagen, wobei ein Anfang der zweiten
Materialbahn mit der ersten Materialbahn verbunden
wird, wobei am Anfang der zweiten Materialbahn zumin-
dest an einer ihrer längs zu ihrer Transportrichtung ge-
richteten Seiten ein über eine Länge abgeschrägter Ab-
schnitt ausgebildet wird, wobei zumindest im Randbe-
reich des mindestens einen abgeschrägten Abschnitts
zumindest parallel zur Kante der Abschrägung minde-
stens ein Versteifungsband angebracht wird, wobei das

Versteifungsband dann angebracht wird, wenn eine Brei-
te der zweiten Materialbahn um mehr als ein Viertel der
für diese Materialbahnen maximal zulässigen Bahnbreite
größer ist als eine Breite der ersten Materialbahn, und/
oder wenn die erste Materialbahn und die zweite Mate-
rialbahn eine unterschiedliche Breite aufweisen und die
Länge des abgeschrägten Abschnitts zwischen einem
Achtfachen und einem Zwanzigfachen des Breitenunter-
schieds zwischen der ersten und der zweiten Material-
bahn beträgt und/oder wenn eine Rissfestigkeit der zwei-
ten Materialbahn geringer ist als diejenige der ersten Ma-
terialbahn.
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